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Mit Wirkung zum 1. April 2012 ist das Gesetz 
zur Verbesserung der Feststellung und Aner-
kennung im Ausland erworbener Berufsqualifi-
kationen in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist 
es, Fachkräfte mit Auslandsqualifikation besser 
einzubinden und die Integration von im Land 
lebenden Migranten in den deutschen Arbeits-
markt zu fördern. Für das Gesundheitswesen 
bedeutet dies, dass die Erteilung einer Appro-
bation nicht mehr an die Staatsangehörigkeit 
der Ärztin/des Arztes gebunden ist. Auch Ärzte 
aus Staaten außerhalb der Europäischen Uni-
on (EU), sogenannten Drittstaaten, können 
nunmehr eine unbeschränkte Approbation 
erhalten. Bislang hatten diese in Deutschland 
meist nur die Möglichkeit, den Arztberuf auf 
der Grundlage einer zeitlich und räumlich be-
grenzten Berufserlaubnis auszuüben. Im Ge-
gensatz zu EU-Berufsqualifikationen, die in der 
Regel ohne weitere Prüfung anerkannt werden 
können, muss für den Approbationserwerb 
bei Drittstaatenausbildungen der Nachweis 
der Gleichwertigkeit geführt werden. Unter 
Berücksichtigung der bisherigen Berufserfah-
rung wird dabei von der jeweils zuständigen 
Berufszulassungsbehörde geprüft, ob sich die 
ausländische ärztliche Ausbildung im Hinblick 
auf Dauer und Inhalte wesentlich von der deut-
schen unterscheidet. Ist die Gleichwertigkeit 
zu verneinen, können sich diese Ärzte einer 
mündlichen Kenntnisprüfung unterziehen, die 
sich an den Inhalten der staatlichen Abschluss-
prüfung orientiert. 

Bei der Regierung von Oberbayern, die bei 
Drittstaatendiplomen bayernweit für die Ap-
probationserlaubnis zuständig ist, haben be-
reits zahlreiche Ärztinnen und Ärzte aus Dritt-
staaten, vor allem aus Russland, den arabischen 
Ländern, aus Balkanstaaten, aber auch etwa 
aus Südamerika eine Approbationserteilung 
beantragt. Trotz des aktuell enormen Anstiegs 
an Antragsverfahren ist die Befürchtung von 
Klinken und niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten als künftige Arbeitgeber unbegründet, 
freie Arztstellen könnten aufgrund eines „An-
tragstaus“ trotz ausreichender Interessenten 
längere Zeit nicht besetzt werden. Ist abseh-
bar, dass der Approbationsantrag zum Beispiel 
aufgrund der erforderlichen Gleichwertigkeits-
prüfung nicht zeitnah verbeschieden wer-
den kann, wird dieser, mit Einverständnis der/
des Antragstellerin/s, vorerst in einen Antrag 
auf Erlaubnis nach § 10 Bundesärzteordnung 
umgedeutet und gegebenenfalls bei örtlicher 
Zuständigkeit einer anderen bayerischen Re-
gierung an diese abgegeben.  Der Nachweis 
der Gleichwertigkeit muss im Zusammenhang 
mit der Erteilung einer Berufserlaubnis nicht 
geführt werden, vielmehr genügt bereits die 
im Herkunftsland abgeschlossene ärztliche 
Ausbildung den fachlichen Voraussetzun-
gen. Nachdem für die Berufserlaubnisertei-
lung auch die nach der früheren Rechtslage 
in vielen Fällen notwendige berufsrechtliche 
Bedarfsprüfung durch eine dreimonatige Stel-
lenausschreibung entfallen ist, können die Ver-

Approbationsanträge nach Änderung
der Bundesärzteordnung

waltungsverfahren bei vollständiger Vorlage 
der benötigten Unterlagen in der Regel zügig 
abgeschlossen und die Aufnahme der ärztli-
chen Tätigkeit innerhalb kurzer Zeit ermöglicht 
werden. Damit die Behörde die Dringlichkeit 
erkennen kann, ist es wichtig, dass auf den 
bevorstehenden Arbeitsantritt bereits im An-
trag ausdrücklich hingewiesen wird! Sollte die 
Berufserlaubnis für die beabsichtigte ärztliche 
Tätigkeit nicht ausreichen, etwa für die Nie-
derlassung, Tätigkeit in einem medizinischem 
Versorgungszenturm usw., so ist auch dies der 
Behörde unbedingt mitzuteilen! 

Nach abschließender Prüfung der notwendi-
gen Unterlagen, gegebenenfalls nach erfolg-
reicher Teilnahme an einer Kenntnisprüfung, 
kann schließlich auch die Approbation für eine 
uneingeschränkte Ausübung des ärztlichen Be-
rufs erteilt werden.

Regierungsdirektorin Doris Pinter, 
Regierung von Oberbayern, München
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